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Die von Bear zitierte Stelle ist m.E. die Richtige. Der Schulleiter kann den Hausfrieden sichern,
in dem er sofort das Kind vom Unterricht ausschließt, bis die Maßnahme geklärt ist. Ob ein
"Eilfall" vorliegt und das Kind die "Sicherheit von Menschen ernstlich gefährdet" ist eine Frage
der persönlichen Einzelfallentscheidung, aber man kann davon ausgehen, dass der Schulleiter
in der Lage ist, so eine Entscheidung akut zu treffen, dafür ist er Schulleiter.
Dafür muss nicht erst Gefahr an Leib und Leben vorliegen (Kind rastet unkontrolliert aus), dann
könnte der Schulleiter nämlich auch die 110 rufen.

Deswegen muss er natürlich trotzdem zügig die Konferenz einberufen und die Eltern und das
Kind gehört werden, damit über das weitere Vorgehen gesprochen werden kann.

Ich sehe jedenfalls nichts, was die Eltern tun könnten, das den Schulleiter ernsthaft in
Schwierigkeiten bringen würde. Gegen was sollte er ihrer Meinung nach denn verstoßen haben?
Schulpflicht?
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